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c) Rückgängigmachung der Unterteilung
Wäre die Unterteilung bereits im Grundbuch vollzogen 
worden, so fragt sich, ob dem Mietervorkaufsrecht durch 
eine Vereinigung der Einheiten wieder die Grundlage ent-
zogen würde. Wurde der Verkaufsfall bereits ausgelöst, ist 
eine Vereinigung un beachtlich.

Läge die Vereinigung vor Abschluss des Kaufvertrags, 
stellte sich die Situation eigentlich wie in der Ausgangs-
situation dar. Dennoch ließe sich in diesem Fall das Mieter-
vorkaufsrecht nicht sicher ausschließen. Das rechtlich exis-
tente Wohnungseigentum und der vermietete Wohnraum 
wären zwar nicht mehr identisch. Die Identität hätte aber 
vorübergehend bestanden. Mög licherweise kommt es einer 
Umgehung des bei einem Paketverkauf bestehenden Mie-
tervorkaufsrechts gleich, wenn durch Vereinigung der recht-
lich selbständigen Ein heiten die sachenrechtliche Identität 
aufgehoben wird. Es ist nämlich zu bedenken, dass in die-
sem Fall eine relevante Unterteilung nach Überlassung des 
Wohnraums an den Mieter erfolgt ist. 

Die bisher h. L. hält jedoch die Schließung der Wohnungs-
grundbücher und Veräußerung des ganzen Grundstücks 
nur dann für eine Umgehung, wenn wiederum eine entspre-
chende Teilung durch den Erwer ber geplant ist (BeckOGK-
BGB/Klühs, § 577 Rn. 55; Langhein, notar 2014, 123, 129; 
Wirth, NZM 1998, 390, 393; BeckOK-BGB/Hannappel, 
Std.: 1.11.2016, § 577 Rn. 14.1). Zieht man insoweit eine 
Parallele zur Vereinigung, die letztlich bzgl. der unterteilten 
Einheit nicht anders als eine Aufhebung des Wohnungs-
eigentums wirkt, so könnte man im vor liegenden Fall ein 
Mietervorkaufsrecht verneinen. Dies würde aber nur dann 
gel ten, wenn keine erneute Unterteilung geplant wäre. 

4. Ergebnis
Unseres Erachtens besteht kein Mietervorkaufsrecht, wenn 
die WE 4 ver kauft wird, ohne dass es zu einem Vollzug 
der Unterteilung im Grundbuch gekommen ist. Wäre die 
Unterteilung bereits im Grundbuch eingetragen, so wäre 
es zweifelhaft, ob sich das Vorkaufsrecht durch eine Rück-
gängigmachung der Aufteilung aushebeln ließe. Sollte 
keine erneute Unterteilung beabsichtigt sein, spricht die 
Parallele zur Schließung der Wohnungsgrundbücher gegen 
ein Mieter vorkaufsrecht.
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GBO § 29 Abs. 3
Drucktechnisch erzeugtes Behördensiegel 
nicht ausreichend für Eintragung eines 
Behördenersuchens im Grundbuch

Ein lediglich drucktechnisch erzeugtes Behördensiegel 
genügt den im Grundbuchverfahren geltenden Form-
anforderungen des § 29 Abs. 3 GBO für ein Behörden-
ersuchen nicht. Erforderlich ist vielmehr eine indi-
viduelle Siegelung mit einem Prägesiegel oder einem 
Farbdruckstempel. 

BGH, Beschl. v. 14.12.2016 – V ZB 88/16 

Problem
Gem. § 29 Abs. 3 GBO sind Erklärungen oder Ersuchen 
einer Behörde, aufgrund deren eine Eintragung vorgenom-
men werden soll, zu unterschreiben und mit Siegel oder 
Stempel zu versehen. 

Ein Insolvenzgericht ersuchte das Grundbuchamt um die 
Löschung eines Insolvenzvermerks im Grundbuch. Neben 
dem Unterschriftenfeld war „drucktechnisch“ ein kreisrun-
des Dienstsiegel im Durchmesser von 35 mm mit großem 
Staatswappen und der Umschrift „Bayern Amtsgericht“ 
angebracht. 

Das Grundbuchamt beanstandete die Form des Ein-
tragungsersuchens.

Der BGH musste nun die Frage entscheiden, ob auch ein 
drucktechnisch erzeugtes Siegel den Anforderungen des 
§ 29 Abs. 3 GBO genügt.

Entscheidung
Der BGH verneint die Frage: Er hält das nur druck-
technisch erzeugte Siegel nicht für ausreichend. § 29 
Abs. 3 GBO setze eine individuelle Siegelung mit einem 
Prägesiegel oder einem Farbdruckstempel voraus.

Abweichende landesrechtliche Bestimmungen seien un-
maßgeblich. Bei § 29 Abs. 3 GBO handele es sich um 
eine bundesrechtliche Vorschrift. Diese genieße Vorrang 
(Art. 31 GG). 

Nach bislang einhelliger Auffassung werde § 29 Abs. 3 
GBO dahin ausgelegt, dass es sich bei dem in der 
Vorschrift genannten Siegel oder Stempel entweder um 
ein Prägesiegel oder um einen Farbdruckstempel han-
deln müsse und die insoweit erforderliche Beidrückung 
des Siegels die Vermutung der Ordnungsgemäßheit der 
Erklärung begründe, d. h. auch der Vertretungsbefugnis 
des Unterzeichners, sofern die Behörde im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit gehandelt habe. Diese Auffassung sei zu-
treffend:

Das Verfahrensrecht lasse zwar in einzelnen Normen auch 
einen amtlichen Ausdruck mit einem Dienstsiegel zu 
(vgl. § 131 Abs. 1 GBO, § 78 Abs. 2 S. 2 GBV, § 169 
Abs. 3 S. 2 ZPO, § 703b ZPO, § 258 Abs. 2 FamFG). 
Dieser weite Begriff der Siegelung lasse sich jedoch nicht 
auf § 29 Abs. 3 GBO übertragen. Im Verfahren nach der 
GBO sei die maschinelle Bearbeitung bislang lediglich 
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im Zusammenhang mit der Erteilung von amtlichen 
Ausdrucken aus dem elektronischen Grundbuch ein-
geführt worden (§ 131 Abs. 1 GBO). Diese bewusste 
Entscheidung des Gesetzgebers dürfe nicht durch eine 
erweiterte Auslegung des § 29 Abs. 3 GBO unterlaufen 
werden. 

Das ergebe sich auch aus § 137 Abs. 2 GBO: Werden 
Erklärungen oder Ersuchen einer Behörde, aufgrund deren 
eine Eintragung vorgenommen werden soll, als elektroni-
sches Dokument übermittelt, genügt hierfür die qualifi-
zierte elektronische Signatur durch eine einzelne Person. 
Die Gesetzesbegründung (vgl. BT-Drucks. 16/12319, S. 30) 
besage, dass die „Beidrückung des Siegels oder Stempels“ 
nach § 29 Abs. 3 für das Grundbuchamt die Vermutung 
für die Ordnungsgemäßheit der Erklärung begründe. 
Damit gehe auch der Gesetzgeber von einer individuellen 
Siegelung aus. Ein elektronisches Dokument komme nur 
bei einer qualifizierten elektronischen Signatur als Ein-
tragungsgrundlage in Betracht. 

Für diese Auslegung spreche weiter die Parallelregelung 
in § 725 ZPO. Nach dieser Bestimmung ist die Voll-
streckungsklausel der Ausfertigung des Urteils am Schluss 
beizufügen und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. Insoweit 
sei es nahezu allgemeine Auffassung, dass die Verwendung 
eines vorgedruckten oder eingedruckten Siegels nicht ge-
nüge. Die „Beidrückung“ des Dienststempels sei eine 
besondere Sicherungsmaßnahme und verschaffe dem 
Vollstreckungsorgan die zuverlässige Gewissheit darüber, 
dass der zuständige, weil zur Führung des regelmäßig ver-
schlossen zu haltenden Siegels berechtigte Beamte die 
Bescheinigung erteilt habe. Im Fall des § 725 ZPO ebenso 
wie im Fall des § 29 Abs. 3 GBO biete die Siegelung – zu-
sammen mit der Unterschrift – eine gesteigerte Gewähr 
für die Echtheit des Dokuments, da der Gesetzgeber den 
von den Normen geschützten Rechtsgütern eine besondere 
Bedeutung beimesse.

Auch werde die von § 29 Abs. 3 GBO bezweckte 
Authentizitätsfunktion des Siegels nicht durch ein elek-
tronisch erzeugtes Siegel gewährleistet. Der Gesetzgeber 
verlange entweder eine qualifizierte elektronische Signatur 
oder eine individuelle Siegelung mit einem Prägesiegel 
oder einem Farbdruckstempel. Sei danach die Urkunde der 
öffentlichen Behörde unterschrieben und mit Siegel oder 
Stempel der Behörde versehen, so begründe dies für das 
Grundbuchamt die Vermutung der Ordnungsgemäßheit der 
Erklärung. Dies diene dem Schutz des Grundbuchamts und 
der Erleichterung seiner Arbeit. 

M. Lutter/P. Hommelhoff, GmbHG, 19. Aufl., Dr. Otto 
Schmidt Verlag, Köln 2016, 1968 Seiten, 129.– €

Der GmbHG-Kommentar von Lutter/Hommelhoff ge-
hört zu den Standardwerken der gesellschaftsrechtli-
chen Literatur. Er vereinigt in sich alle Vorzüge eines 
Handkommentars – Prägnanz, Beschränkung auf das 
Wesentliche, Übersichtlichkeit – und vernachlässigt dabei 
nicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den 
vielfältigen GmbH-rechtlichen Problemen. Obwohl kein 
Werk aus einer Hand, besticht der Lutter/Hommelhoff doch 
durch eine Kommentierung „in großen Linien“. In jeder 
Einzelkommentierung wird der stringente und problem-
orientierte Aufbau durchgehalten, ohne dass die Verfasser 
freilich auf pointierte eigene Meinungen verzichten. 

Die Neuauflage haben Walter Bayer, Peter Hommelhoff 
und Detlef Kleindiek bearbeitet, der Namensgeber Marcus 
Lutter ist nunmehr aus dem Autorenkreis ausgeschieden. 
Inhaltlich hat man sich um eine weitere Vertiefung pra-
xisrelevanter Themen bemüht (Schiedsvereinbarungen, 
Versammlungsleitung). Der Notar kann viel Nutzen aus 
den Kommentierungen zu § 15 (Geschäftsanteilsabtretung), 
§ 40 (Gesellschafterliste) und § 19 (Kapitalaufbringung, 
verdeckte Sacheinlage, Hin- und Herzahlen) ziehen 
(alle bearbeitet von Bayer). So eignet sich etwa die 
Darstellung unter § 19 als Einführung in das Problem der 
Kapitalaufbringung überhaupt: Die komplexen Fragen 
rund um verdeckte Sacheinlage und Hin- und Herzahlen 
sind hier allgemeinverständlich und nahezu vollständig 
behandelt.

Keine Frage also, dass sich der Lutter/Hommelhoff als 
„Buch des ersten Zugriffs“ in GmbH-Fragen anbietet. Aber 
auch für den GmbH-Spezialisten ist – und bleibt – der 
Kommentar gewiss ein Referenzwerk ersten Ranges. Die 
Anschaffung wird sich daher für jedermann lohnen.

Dr. Simon Blath 
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